
SA
B 

64
04

2-
5 

 S
ei

te
 1

 v
on

 1
  

kumulative Kriterien, d. h. bei allen Bedingungen muss „ja“ 
angekreuzt werden; bei Nichterfüllung eines Kriteriums ist 
Artikel nicht anwendbar

Arbeitshilfe zur beihilferechtlichen Prüfung  
nach der Allgemeinen Gruppenfreistellungs- 
verordnung (AGVO) VO (EU) Nr. 651/2014

5.	 Besondere Anforderungen nach Art. 27 – Beihilfen für Innovationscluster

1	 Fördergebiete nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c umfassen die Gebiete des Freistaats Sachsen mit folgenden Ausnahmen, in welchen der Aufschlag nicht 
genutzt werden kann:
–		 Stadt Leipzig,
–		 Landkreis Leipzig, davon: Bad Lausick, Belgershain, Bennewitz, Böhlen, Borsdorf, Brandis, Elstertrebnitz, Frohburg, Geithain, Groitzsch, Großpösna, Ma-

chern, Markkleeberg, Markrandstädt, Naunhof, Neukieritzsch, Parthenstein, Pegau, Regis-Breitingen, Rötha, Thallwitz, Trebsen (Mulde), Zwenkau 
–		 Landkreis Nordsachsen, davon: Arzberg, Beilrode, Belgern-Schildau, Cavertitz, Dahlen, Doberschütz, Dommitzsch, Dreiheide, Elsnig, Jesewitz, Krostitz, 

Liebschützberg, Löbnitz, Naundorf, Rackwitz, Schkeuditz, Taucha, Trossin, Wermsdorf, Wiedemar, Zschepplin 
–		 Stadt Dresden
–		 Landkreis Meißen, davon: Coswig, Diera-Zehren, Ebersbach, Glaubitz, Gröditz, Großenhain, Hirschstein, Käbschütztal, Klipphausen, Lampertswalde, Lom-

matzsch, Meißen, Moritzburg, Niederau, Nossen, Nünchritz, Priestewitz, Radebeul, Radeburg, Riesa, , Röderaue, Schönfeld, Stauchitz, Strehla, Thiendorf, 
Weinböhla, Wülknitz, Zeithain

–		 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, davon: Bahretal, Bannewitz, Dippoldiswalde, Dohma, Dohna, Dorfhain, Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Freital, Glashütte, 
Gohrisch, Hartmannsdorf-Reichenau, Hermsdorf/Erzgeb., Hohnstein, Klingenberg, Kreischa, Liebstadt, Lohmen, Müglitztal, Neustadt i. Sa. Sowie Pirna 
(davon folgende Straßen: Robert-Klett-Ring, Walter-Richter Str., Schillerstr. 46-66 [gerade Hausnummern] Schillerstr. 67-81 [ungerade Hausnummern]), 
Rabenau, Rathen, Rathmannsdorf, Wehlen, Stolpen, Struppen, Tharandt und Wilsdruff.

–		 Chemnitz, davon: Albert-Jentsch-Str., Albert-Köhler-Str., Alfred-Neubert-Str., Arno-Schreiter-Str., Arthur-Strobel-Str., Bersarinstr., Bruno-Granz-Str., Carl-von-
Ossietzky-Str. 164-198, Clausewitzstr., Dr.-Salvador-Allende-Str., Ernst-Enge-Str., Ernst-Moritz-Arndt-Str., Ernst-Wabra-Str., Faleska-Meining-Str., Friedrich-
Hänel-Str., Friedrich-Viertel-Str., Fritz-Fritsche-Str., Fürstenstr. 144-264, Geibelstr. 20-217, Irkutsker Str., Johannes-Dick-Str., Kurt-Schneider-Str., Kutusowstr., 
Liddy-Ebersberger-Str., Ludwig-Kirsch-Str., Marie-Tilch-Str., Max-Opitz-Str., Max-Türpe-Str., Otto-Hofmann-Str., Paul-Bertz-Str. 13-199, Robert-Siewert-Str., 
Scharnhorststr., Scheffelstr. 2-90, Str. Usti-nad-Labem, Wenzel-Verner-Str., Wilhelm-Firl-Str., Wolgograder Allee, Yorkstr. 30-58, Zeisigwaldstr. 4-66

Abschnitt Prüfkriterien ja nein

5.1. Anmeldeschwelle: 
Die Beihilfe ist auf max. 10 Mio. EUR pro Cluster begrenzt 

5.2. Dem Eigentümer des Innovationsclusters wird eine Investitionsbeihilfe bzw, dem Betreiber des Innovationsclusters wird eine 
Betriebsbeihilfe gewährt.
Hinweise: Wenn der Betreiber nicht mit dem Eigentümer identisch ist, kann er eine eigene Rechtspersönlichkeit haben oder 
ein Unternehmenskonsortium ohne eigene Rechtspersönlichkeit sein. Die Kosten und Einnahmen jeder Tätigkeit (Eigentum, 
Betrieb und Nutzung des Clusters) müssen in jedem Fall von jedem Unternehmen gemäß den geltenden Rechnungslegungs-
standards getrennt verbucht werden.

5.3 Werden die Kosten und Einnahmen jeder Tätigkeit (Eigentum, Betrieb und Nutzung des Clusters) von jedem Unternehmen 
gem. den geltenden Rechnungslegungsstandards getrennt verbucht?

5.4. Die Räumlichkeiten, Anlagen und Tätigkeiten des Clusters stehen mehreren Nutzern offen und der Zugang wird zu transpa-
renten und diskriminierungsfreien Bedingungen gewährt.
Hinweis: Unternehmen, die mindestens 10 % der Investitionskosten des Innovationsclusters finanziert haben, können einen 
bevorzugten Zugang zu günstigeren Bedingungen erhalten. 

5.5. Entgelte für die Nutzung der Anlagen und die Beteiligung an Tätigkeiten des Innovationsclusters entsprechen dem Marktpreis 
beziehungsweise spiegeln die Kosten einschließlich einer angemessenen Gewinnspanne wider. 

5.6. Bei Investitionsbeihilfen für den Auf- oder Ausbau des Innovationsclusters:
Beihilfefähige investive Ausgaben umfassen keine anderen Kosten als Investitionen in materielle und immaterielle Vermögens-
werte.

5.7. Die Beihilfeintensität von Investitionsbeihilfen beträgt nicht mehr als 55 %1 der beihilfefähigen Investitionen. (50% Grundförde-
rung zzgl. Aufschlag für Fördergebiete nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV). 

5.8. Für den Betrieb von Innovationsclustern werden Betriebsbeihilfen für einen Zeitraum von max. zehn Jahren gewährt. 

5.9. Förderfähige Betriebskosten umfassen keine anderen Kategorien als: 
a)	 die Betreuung des Innovationsclusters zwecks Erleichterung der Zusammenarbeit, des Informationsaustauschs und der Er-

bringung und Weiterleitung von spezialisierten und maßgeschneiderten Unterstützungsdienstleistungen für Unternehmen; 
b)	 Werbemaßnahmen, die darauf abzielen, neue Unternehmen oder Einrichtungen zur Beteiligung am Innovationscluster zu 

bewegen und die Sichtbarkeit des Innovationsclusters zu erhöhen; 
c)	 die Verwaltung der Einrichtungen des Innovationsclusters, die Organisation von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, 

Workshops und Konferenzen zur Förderung des Wissensaustauschs, die Vernetzung und die transnationale Zusammenar-
beit.

Hinweis: 
Bei Gemeinden und Gemeindeverbänden ist in den Wert der 
Beihilfe auch der Eigenanteil einzubeziehen.

Ort											           Datum (TT.MM.JJJJ) Unterschrift | Stempel

Bestätigung:
Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen für eine Be-
willigung des beantragten Projekts nach den einschlägigen 
beihilferechtlichen Regelungen gegeben sind.

Falls Sie zu einzelnen Ziffern im Vordruck Anmerkungen ma-
chen möchten, nutzen Sie dafür bitte ein separates Blatt.
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